
FormblattzurDatenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetees

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetsgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentationsgesete (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

MindestJnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserfich ausfOHen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrjftiich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Änderung

besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffenttichen Rechts)?
(§5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThQrBeteJldoKG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Jugend-Check Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsform

Projekt des Deutschen Forschungsinstituts für

Öffentliche Verwaltung, ProJektstetle Jugend-Chcck
Thüringen beim Kompetenzzentrum Jugcnd-Check

Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche
Verwaltung

Seydetstraße 18

10117 Berlin

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG}

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlichl)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



E 3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

Die Durch führung des Jugend-Check Tliüringen, Im R.ahmen des Jugend-Checks werden Gesetzentwürfe

der Thüringer Landesrcgierung auf ihre möglichen Auswirkungen auf junge Menschen geprüft. So werden

beabsichtigte und nicht beabsichtigte Atiswirkimge« der Vorhaben aufjunge Menschen siclubar. Der

Jugend-Check Thüringen wird derzeit in einem dreijährigen Modeilprqjekt erprobt (2022 - 2025). Er ist

ein Projekt des Deutschen Forschungsinstituts flir öffentliche Verwaltung und wird vom Thüringer
Ministerium ftir Bildung, Jugend und Sport gefördert. Grundlage für den Jugend-Chcck Thüringen ist der
KabineUsbeschhiss des Thüringer Kabinetts vom 23. November 2021.

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. i'l befürwortet,

n abgelehnt,
U ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

Gesetzentwürfe der Thüringer Landes regierung werden vor dem zweiten Kabinettsdurchgang durch die

Projektstelle Jugend-Check Thüringen (ProJCT) {iuf ihre Auswirkungen auf junge Menschen überpfüft. Die

Ergebnisse der wissenschaftlichen Analyse werden a)s Jugend-CEiecks veröffentlicht, welche die

möglichen Auswirkungen und betroffene Gruppen junger Menschen dctaiJiiert aufzeigen und durch

Quellenangaben belegen. Durch die ProJCT erfolgt keine Bewertung des Gesetzentwurfs.

Die geplanten Sonderzah hingen Rtr Anwärterinncn und Anwartcr sowie Hlr junge R.eclitsreferendafinnen

und Rechtsrefcrendare (§ 3 Abs. 3 S. l und Abs. 4 S. l Besoldungsanpassungsgesetz 2024/2025) könnten

Junge Menschen in der Ausbildung zur Beaintm bzw. zum Beamten finanziell eittlasten. Denn sie haben,

anders als ihre bereits vcrbeamtcten Kolleginnen und Kollegen, bisher nicht von Sonderzahlungen zur

Abmilderung der Folgen der fnflation profitiert. Sie könnten jedoch aufgrund ihres niedrigen Einkommens

besonders von den Folgen der Inflation betroffen sein.

Der Wegfail der niedrigsten Erfatirungsstufe fllr den Großteil der Besoidungsgruppen (Anlage 5

TiUlrBesG) könnte zu einer finanziellen Bessersteltung betroffener BerufsanRingerinnen und

Berufsanföngern fithrcn. Dies könnte zu einer erhöhten Attraktiv i tat der Berufstätigkeit tin öffentlichen

Dienst Für junge Menschen beitragen. Denn das Emkominen kann ein bedeutender Faktor bei der

Entscheidung Hir einen Arbeitsplatz im öfTenllichen Dienst sein. Wichtigere Faktoren sind einer Studie

zufolge allerdings die Sicherheit des Arbeits-platzes und einen Beitrag zum Oemeinwolil leisten zu können.

Die vorgesehene Erhöhung des Familienzuschlags (§ l Abs. 2 Var. l Besoldungsanpassungsgesetz2024/

2025) kann dazu führen, dass junge Menschen, deren Eltern Beamtmncn und Beamten oder Richterinnen

und Richtern sind und die fltf ihre Kinder einen PitiniEicnzuschlag erhalten, auch künftig von einer

finanziellen Stabilität ihrer Familie profitieren können. Jugendliche verursachen im Allgemeinen höhere

Kosten aEsjlingere Kinder, wes-halb diese Erhöhung für sie besonders wichtig sein könnte.

15.
Wurden Sie von der Landesregierung gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum

Gesetzgebungsvorhaben einzureichen?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 5 ThürBetelldokG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

ü per E-Mai!

n per Brief



6.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiidoKG)

a la nein (weiter mit Frage?)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteNdokG)

x ja i-l nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Berlin, 14.03.2024

Untersc)irift

Haberbosch
BTD-Bearbeitungshinweis


